
O!:>erslchtskarte 1:10.000 

Textliche Festsitzungen 

1. Im allgemeinen Wotmge!liet sind die folgenden Ausnahmen 11acti § 4 Abs. 3 Nr. 4 U'ld S 
thtr Baunutnmgsverun:lnung nicii! Bestandteil des Bebauungsplans: 

-Tankstellen 
- Gartenbaubetriebe. 

2 Als zulässige Grul"ldOäche wird in den Te'. lgebleten WA 1.3 und WA 1.4 des allgemeinen 
Wohngebiets die im zeichnensd"len Te~ festgesetzte Ubert>aubare Grund~ 
festgesetzt 

3. Sei der ErmitUung der zulässigen Grundtlache darf durch die Grund.M eilen YOfJ Ga~ 
und StellpHltzen rnil lu"en Zulahrten und Nebenanlagen im Sinlli! des § 1• ~ 
Baunutzungsverort:lnung sowie baulichen Anlagen untefha!b der Gefänaeoberfläette. clurdi 
die das Baugrundstilcil lediglich unterbaut wird . die restgese!Zle Gnmdftädle bis .zu einer 
Grundnächenzahl von o.a Gberschritlen werden. 

4 . Oie Überschreitung der festgesetzten maximalen Oberkante baubctter Anlagen um maximal 
2.0 m für Aufzugsanlagen. tr.chnische Aufbauten wie Schornsteine und üdtungsanlagen 
sowie bauliche Anlagen zu deren Einhausung tst w lassig. wenn sie um mindestens 2,0 m 
hinter die festgesetzt& Baugrenze zuriicktfell!:n. Ausnahmsweise kOnnen im EfnZ.elfaU filr 

Aufzugsan\agen und bauliche Anlegen zu deren EinhausullQ OberschreiturlQen dE!!' 
restgesetzten maximalen Oberllanle baulicher Anlagen um maximal 0.5 m ohne ein 
ZurUck.ITe!en vonderBaugreozezugelas.senwerden. 

5. In den Teilgebleten WA 1.3. WA. 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen W ohngebiets sind 
Tiefgaragen nur innerhalb der Obert:iaubaren GrundstOCkslh1chen und der Flächen TGa 
zulässig. Oberirdische Stellplätze sind unzu!Clssig Dies gilt nicht fü r notwendige 
Behindertenstel lpUltze. 

6. Oie FlächeJJ A sind nut einem Geh- und Radfahrrect11 zugunsten der Allgemein~t und mit 
einem Fahrrechl zugunsten des Straßen- und GrOnO.:lchenamtes sowie von notNend'9en 
Fahrzeugen, dlederBrückenuntemaltungdienen. zube!asten. 

7. Die Flachen B sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit ni 
belasten. 

8. Die Flächen C sind mit einem Fahrrectit zugunsten des Straßen- und G rOnMc:henamtes 
und von notwendigen Fahrzeugen. diederBn.ickenunterhaltungdienen, wbelasten 

9 lm Geltungsbereich des Bebauungsplans Ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl El 
als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brenl\Stoffe ist dann zulässig, wenn 
sichergestellt ist dass die Massenströme von Schwefeloxiden. Stickstoffoxiden und Staub. 
be.zogen au! den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs. vergleichbar höchstens 
denenvonHelzOI Elentsprechen. 

10. Zum Schutz vor lärm dOrfen innerhalb der mit dem Buchstaben ~G· bezeichneten 
Obertiaubaren GrundstOcksfl:lchen die zulässigen Nutzungen erst Zl.lge!assen werden, 
wenn durch Venrag oder auf sonstige Weise Olfenllich rechlllch gesichert ist. dass diii 
Innerhalb der mi t dem Buchstaben .H" bezeichneten Obertiaubaran Grundstücksnäci1en 
zulässigen baulichen Anlagen bis zu den 1awails als Mindestmaß festgesetzlen 
GeoäudehOhen und die L:lrmschutzwilnde gemaß textlicher Festsetzung Nr. 12 vor oder 
zeitgleich mit den bau!fchen Anlagen Innerhalb der Flächen .G" fertiggeste!lt werden. 

11 . Zum Schutz vor Lärm diJrfen innerhalb der mit dem Buchstaben ,,J" bezeichneten 
Oberbaubaren Grundstücksflächen die zulässigen Nutzungen erst zugelassen werden. 
wenn durch Vertrag oder aur sonstige Welse OffeJJ\lich rech1lic:h gesichert ist. dass die 
Innerhalb der mit dem Buchstaben .K"' bezeichneten Ciberbaub.aren Grvndstücksßachen 
zulässigen baulichen Anlagen bis zu d1m jeweils als Mindestmaß feslgesetzten 
Gebäudehöhen und die Larmscl'lutzwände gemall textlicher Festsetzung Nr. 12 vor oder 
zeitgleich mit den baulichen Anlagen innerhalb der Flächen J ferUgges1e!lt werden. 

12. Zwischen den Punkten Ll und l2 sind Lärmschutzwände mit einer Luftschall-Pegel
differenz DV nach DIN EN 1793-2, Ausgabe April 2013. voo 25 dB zu eflichten. Die Höhe 
der Lärmschutzwand darf die Höhe des niedrigsten angrenzenden Gebäudes um maximal 
0.6 m unterschreiten. In den Schallschutzwänden sind Tore zulässig. sofem du(l;h 
geeignete technische Maßnahmen sichergestelll ist dass diese sich se!bstt8Ug schließ&n. 

13 Zum Schutz vor VerkehrslArm müssen in folgenden Abschnitten die Außenbauteile 
(einschlleßllcn der Fenster und ggf. vorhandener Rollladenkästen, schallgedämm!er 
Lüftungseinrichtungen, etc.) von Atsfentha!tsraumen ein bewertetes LuttschelldAmm-Maß 
(R'w,rtls nach DIN 41 09, Ausgabe November 1989) von mindestens 47 dB aufweisen: 
• Im Teilgebiet WA 1.3 des allgemelnen Wohngebiets bei den zur Bahnanlage orie11tier1en 

AußenwAnden in den mit dem Buchstaben .H" bezeichneten übe1baubaren 
Grunds\ücksOächen, 

• im Teilgebiet WA 1.3 des allgemeinen Wohngebie ts Außenwände. die entlang der Unlen 
zwischendenPunk1en 

-M1 , M2. M3, M4 
-M2, M5ausgerichtel slnd. 

• in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebiets bei den zur Bahnanlage 
orientierten Außenwinden in den mit den Buchstaben .H" und „K" bezaichnelen 
überbaubarenGrundstücksflädien 

• in den Teilgebieten WA 1.4 des al lge111einen Wohngebiets Außenwände, die entlang der 
Linien zwischen den Punkten 

- N1,N2 
- N3.N4 
- N5.N6 
- N7, N8 
- N9.N10 
-N10.N1 1 nuroberhalbdes8. Vollgeschosses 
• N12, N13, N 14, N15. N16, N17 
- N18, N19. N20. N:Z1 , N22. N23 ausgerichtet sind. 

• Im Teilgebiet WA 1 .5 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände, die entlang der Linien 
zwischen den Punkten 

-01.02.03. 06 
-03. 04. 05 
. Q6, 07ausgerlchtetsind. 

Für Büroräume und vergleichbare Nutzungen gelten um 5 dB reduzler1e erforderliche 
Luflscha!ldämm-Maßa. 

Es kOnnen euch Maßnahmen gleicher Wirllung getroffen werden. 
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1~ lum Sd:U!Z \O"" V~ mllsseo tn folge11detl Abschn\tlt>n die Allllenbi!.utelle 
t~1!19id\ dd Fell"MM 1.1"\d ggf. VO!handen& RollD!ler!Uste\. schalged~nter 
~ de.) wo .4UdentM1tsraulTIEl1 !!in beWe1eteS l.u1'tsdi.&ldlm01-M1ß 
tff•Jfesmach~ 4109. ~ab:l!Novl!mbet 1989)"°" rrindestens 37 dB auf«f!iS@fl: 
• tm Te~ '/JA L 3 des aik)e~ Wollngt!blets AußenW:.nde. dia eAlang der Lini&n 
~1Öellf>tlnllefl 

~ R1. Al, R3. R.11. fG. f<6. R7 
-~R!!.. ~tJ-~1 sir.d. 

• ·M den Ta~ WA t .4 des algem@hen W$1!1Qi!bielS bei dan ZlX LeMer s :ralk! 
~ ~1 ii den nit den S.xhStaOOn .Cl ufld J ~.en 
~Gnind~en 

• ~ deli T~bi&!e:!l WA 1.4 ~ aJgemeinen Wotwigebiets Außenwhie, die enHang def 
l.iUn~de!i~ 

. 5 1, 52 
-Sl. 34 
- 55, S6. 57, SS 
. S'Jl, St0, S11, S12, 5 13. 5 14 
- S 15. S1fi. 517. S18, 5 19, S20ausgeridlte1 sind. 

• m re~ WA 1.5 df!S :J!lge;neflen Wohngebiets AußenWände, de erit!Mg der Linien 
~ctenPunkten 

- T1, l2 
- T2, lJ tt..r obefhalb des r_ Vatgesctiosses ausgerichlet sind. 

FUr" ~ imd ~ N1.rtw1igen ge!t&n um 5 dB ~ erforderliche 

~~-

& W!menJJC:ti ~atttT.en ~Wirit.ung getroll'erl werden. 

15. \ran~ .-i 4efi Wl!lichen Festsetwrigen Nr. 13 und Nt. 14 lastgesetzten AA!oroerungen an 
das ~ Lil~k1~nrn-"1eß kann in d6ll Teilgebieten WA 13 , 1.4 und 1.5 des 
~nen W~ts bal c!ell Jeweils n Satz. 1 und 2 geregelten Maßnahmen 
~.en -...w0en, ~ durcti ein en.tsPl"echelldes Fachgutachten eioer entsprechend 
§ 25tl S~rmiisslonMchutzgesetz bekanntgegebonen fadlkund.ge.i SteBe dem 
1Jmwellarrl. 11~;esen'llU'de, aass in Wohnungen 
• n ;t~ Al!Tenlhall~...n ein tnnenpegotl L Aeq. tags :S 37 dB\A). gemittell Obef' die Zait 

i.<W106..iXIU!Y- 22.00 Uhruod 
• ~ Pittaus er. lrtnenpegel L Aeq. nachts <S 'l7 dB{A). gemitte!I über die Zelt von 22:00 

Utr' - 06:00 l}hf, in ml"ldestens einem Aufentnaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei 
Autenaia'ts:-äurnen) b-~. mlodesrens der HAilte der Aufenthaltsraume (bei Wohnungen n,;t 
meh1" ats zwe Julfen~umen) s icher eingetJallen werden. 

A.'s Beredtnungs:vorschrit'I: sind die entsprechenden VOfDaben der 2~ . Bundes
~utzVel"tltdnwig a 112uwe nden. 

16 lum Schutt VOf Verk!Nl!Slärm m uss .-i den Te~gebieten WA 1.-4 des allgemeinen 
~ls entlang der Letir:er Stra.Jle l.l'ld der Bahnanlage in Gebäuden mindestens eln 
>.ufe!Jthaltsr31.n1 von W~. bei Wohnungen mft mehr als zwei Aufenl:haltsräumen 
tnilsSefl rriindestens Z'wei Aufenthaltsräume, mit jewel!s mllldastens einem zu 
Lü~n er1orde!fldlen Fenster von der Lehrter Straße bzw. von der Bahnanlage 
abgewandt~- Dies gilt rvch l für die mit dem Buchstaben ~W bezeichneten Oberbauba~n 
Groridstiid:!J!äctien. Im Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets m uss in Gebäuden 
~ns ein Aufenthill\s;.JUm v on Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr al$ zwei 
Aufenlha!~ mu.ssen mi ndestens zwei Aufenthaltsräume mit jewe~s mindestens einem 
;zu t.Uftungs:wec«en erforderlicht:n Fenster VOn der Planstraße A bzw. von der Bahnanlage 
abg~ selri. Dies gilt flicht an den Linien .zwischen den Punil.ten V1, V2. VJ. 

17. Zum Schutz vor Verkehrslärm m assen im allgemeinen Wohngebiet in Wohnungen in 
rtindeStens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis :zu ZWei Aufenthaltsräumen) ll.zw. 
rnindBStens der Hälfte der Aufenthattsräume (bei Wohnungen mil mehr als zwei 
~enll"li!llsrälmen) durch &chaßgedl!mmte LG!tungsmoglichkeiten oder Maßnahmen gleicher 
Wd:ung St;ha1Jpege1öffererz:zen erreich! werden, die gewähtleisten, dass ein 
~ungsi>l!gel VOn 30 dB(A) während der Nachtzeit in dern betreffenden Raum bzw. den 
be trelh!i1den Räun1en nlcill llberschritlen wint Die Verpnictirung zum Einbau 
kh.aT.~ämmter Lliftungsrnögl ichkeiten odei Maßnatunen gleicher Wutung gemäß Satz 1 
enttilBl bei denjelllgen nach Satz. 1 mit sctiaHgedlimmten LOftungsmöglichkeiten Oder 
Maßnahmen gleicher Wif1Q,ing auszustattenden Aufen thaltsrtiumen. an denen mindestens 
V'()( einem 6ffenbaren fenster ein Beurtei lungspage! von 49 dB(A) während der Nachtzeit 
nlchlOberscltrittenwm. 

18 . Zum Schutz l/or Verkehrslärm sind in folgenden Absctmitten mit den Gebäuden baulich 
liefbtlr10ene Außenwohnl>erelche nur als ~erg1 este v orbauten oder als verglaste Loggien 
Ztüssig; 
• In dl!<i Teilgebieten WA 1.3 . WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets an den 

rur Bannanlage orien tierten Außenwänden von Wohnungen, sofern nichl ein weiterer 
Außenwohnbereich der gleichen Wohnung an &iner van der Bahnanlage abgewandten 
Außenwand vorhanden ist . 

• in den Teitge!)iete11 WA 1.4 des allgemeinen wohngeblets enllang der Linien zwischen den 
Punklen 

- U4. US. US 
-U7. US. 

• Jm Tei1gebie1 WA 1.5 des allgemeinen Wohngebie1s entlang der Linie zwischen den 
Punklen 

- U9. U10. 
Von den Anforderungen kann in den Teilgebieten WA. 1.3. WA 1.4 und WA 1.5 des 
allgemeinen Wohngebiets bei den in Satz 1 geregelten Maßnahmen abgewichen werden. 
wenn durch ein entsprechendes Fachgutacn:en einer nadi §29b Bundes
lmm iSSionsschutzgesetz bekanntgegebenen fachkundigen Stelle dem Umweltam1 
nachgellriesen wurde, dass bei dem betreffenden baulich verbundenen Außenwohnbereich 
Oder elriem Weitereri Außenwohnbereich de~e lben Wohnung ein Beurteilungspagel von Lr 
s 63 dB(A) tags, gem!nelt Ober die zeit \Ion 06:00 - 22:00 Uhr ohne die BerOc.ksichllgung van 
Schallrenetionen an der eigenen Fassade sicher eingehalten wird. Als Berechnungsvorschrift 
sind die einschlägigen R6QelV18rlo.e tür Straßen- bzw. Schienen~erkehrsl11rm (RLS-90 bzw. 
SchaOOJ)an:z1.1wel'lder1. 

19 Die Flächen rum Anpflanzen F sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Oie 
Bepftanzungen sind :zu ertiauen. Dies gilt auch, wenn unter diesen unterirdische Garagen 
(Tiefgaragen) her9es\ellt werden. Die Erdschicht Ober der Tlelgarage innerhalb dieser Fläche 
muss mindestens 0.8 m betragen. Die Verpnichtung zum Anpflanzen g:n nicht fOr Wege und 
KindeBpielplätze. 

20. Nicfl1 überbaute Teile von Tiefgaragen sind zu mindestens 20 von Hundert mit einer 
mindestens 0,8 m starken Erdschicht zu Oberdecken. Die Flächen zum Anpflanzen F gemäß 
text.licher Festsetzung Nr. 19 können hierauf angerechnet werden. Die verbleibenden nicht 
Oberbau1en Teile von nefgaragen sind je zur Hälfte mit einer mindestens 0.35 m bzw. 0.5 m 
starken e rdschicllt zu Oberdecken. Die Flächen sind gärtnerisch anzulegen und zu 
unterhalten. Die VerpnichtunQ zum Anpßanz:en gilt nicht für Wege, Zufahrten und 
Nebenan1agen. 

21 ln den Teilgebieten W A 1.3. WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets sind 
mindeste11s 69 von Hurtden der Dachflächen als flache oder llach geneigte Dächer mit einer 
Neigung von maximal 10· auszubilden und extensiv zu begrtlnen. Die Bepflanzungen sind 
dauertlaf\zuertial!en. 

22. tm Bereich des Vomaben- und erscti!leßungsplans sind Im RahmeJJ der festgesetzten 
Nutzungen nur solche Vorhaben .zulässig, zu deren Durchmhrung sich der Vorhabentrager Im 
Dun:hfGhrungsvertragverpnic11tet. 

23. Im Geltungsbereich diese-s Bebauungsplanes treten a!le bisherigen Festsetzungen und 
bauredllllchen VOl"!chriften. die verbindl iche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs be:zeichneten M enthalten. außer Kraft. 

24. Die GeltungsbereiChsgrenze .lWischen den Punkte11 Z1 und 12 is1 zugleich 
Straßenbegrenzungslinie. 

25. Die Einteilung dar öffenOicher1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung. der privaten 
Verl!.ehrsn!ichen, SoWie der pri~a!en Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist n!cht 
Gegenstand der Festsetzung. 

Hinweis: Oie DIN 4 109 w ird im eezirksamt Mitte l/on Berlin, Stadtentwicklungsamt. zur 
~attmeberaitgenal!en . 
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Nebenzeichnung 2 (M. 1:250): 
Vermaßung Tiefgarage 
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Zu diesem Bebauungsplan gehört ein 
Grundstücksverzeichnis. 
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Vorhaben- und 
Erschließungsplan 

zur Errichtung eines Wohngebiets 
für die Grundstücke Lehrter Straße 23 und 25 

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit 
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Zeichenerklärung 
F€stsetzongen 
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Vorhabenträger: 

Groth u-invest Neunte GmbH & Co. Lehrter S!raße KG 
Kurfürstendamm 63 

19.08.2015 

Datum 

10707 Berlin 
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Unterschrift 


